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Faserstäube -
Erlangung der qualifizierten Fachkunde
nach TRGS 521 mit  Sachkunde
Asbestsanierung TRGS 519, Anlage 3
Fünftägiger Lehrgang zu Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit
Asbest, alter Mineralwolle und künstlichen Mineralfasern (KMF). Im Rahmen
dieser 5 Tage erlangen Sie auch die Sachkunde für Asbest-Sanierung nach TRGS
519, Anlage 3 sowie die Asbest-Gerätefachkunde.

Offenbach: 22.-26.04.2024 (Ausgebucht) | 17.-21.06.2024 | 12.-16.08.2024 | 21.-25.10.2024
18.-22.11.2024 | 09.-13.12.2024

Im Rahmen dieser 5 Tage erlangen Sie auch die
Sachkunde für Asbest-Sanierung nach TRGS 519,
Anlage 3 sowie die Asbest-Gerätefachkunde gem.
TRGS 519, 2.16.

Der Lehrgang beinhaltet ebenso die Ausbildung zur
befähigten Person (Gerätefachkunde) für die sicher-
heitstechnische  Prüfung  der  Arbeitsmittel  bei
Tätigkeiten mit  Asbest und anderen Schadstoffen
gem. TRGS 519, 2.16 und TRGS 519, 5.3 (2) sowie
Nachweis  der  praktischen  Erfahrung  bzw.  der
Gerätefachkunde  für  GSI  (Gerätefachkundige  für
Sicherheitstechnik) gemäß Anhang 1 Nr. 2.4.2 Abs.
4 GefStoff.

Buchen Sie den Lehrgang auch als

INHOUSE-SCHULUNG
Sprechen Sie uns einfach direkt für ein
personalisiertes Angebot an.
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Die TRGS 521 gilt zum Schutz der Beschäftigten und anderer Perso-
nen bei Abbruch, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter
Mineralwolle, bei denen als krebserzeugend eingestufte Faserstäube
freigesetzt werden.

Eine „Sachkunde nach TRGS 521“, wie sie von diversen Seminarver-
anstaltern, teilweise eintägig, angeboten wird, ist in der TRGS 521
nicht erwähnt.

Die TRGS 521 verlangt eine „Fachkundige Person“ für die Durchfüh-
rung der Gefährdungsbeurteilung (TRGS 521 Nr. 3.1 Abs. 9). Sind
zur  Ermittlung  der  Expositionshöhe  (Faserstaubkonzentration)
Messungen erforderlich, dürfen nur Messstellen beauftragt werden,
die über die notwendige Fachkunde verfügen (TRGS 521 Nr.  3.4
Abs.5).

Diese  Fachkunde  kann  nur  im  Rahmen  eines  qualifizierten
Lehrgangs erworben werden.

Ziele

Im Rahmen dieser 5 Tage erlangen Sie auch die Sachkunde für Asbe-
st-Sanierung nach TRGS 519,  Anlage 3.  Der  Lehrgang beinhaltet
ebenso die Ausbildung zur befähigten Person (Gerätefachkunde) für
die sicherheitstechnische Prüfung der Arbeitsmittel bei Tätigkeiten
mit Asbest und anderen Schadstoffen gem. TRGS 519, 2.16 und
TRGS 519, 5.3 (2) sowie Nachweis der praktischen Erfahrung bzw.
der Gerätefachkunde für GSI (Gerätefachkundige für Sicherheitstech-
nik) gemäß Anhang 1 Nr. 2.4.2 Abs. 4 GefStoffV.

Referenten

Dr. Uwe Koop, IBUK GmbH, Marburg

Jörg Heller, Regierungspräsidium Gießen

Jürgen  Kratzheller,  SES  Sanierungs-  und  Entsorgungssysteme
GmbH, Waldbrunn-Fussingen

Thomas Titzer,  SES Sanierungs-  und Entsorgungssysteme GmbH,
Waldbrunn-Fussingen

Unterrichtszeiten

1.-5. Tag: 09:00 - 17:00 Uhr
2. Tag: 09:00 - 17:30 Uhr
Täglich eine Mittags- und zwei Kaffeepausen

Inhalte

Asbest - Künstliche Mineralfasern (KMF) - Vorkommen, Eigenschaften,
Ersatzstoffe
Gesundheitsgefahren und Berufskrankheiten durch Asbest und KMF
aktuelle gesetzliche Regelungen für KMF
Erkennung, Verwendung und Bewertung von Asbestprodukten
Vorschriften und Regelungen für den Umgang mit Asbest: ChemG,
ChemVerbotsV, GefStoffV, TRGS 519, TRGS 521, GGVS, GbV, BImSchG,
Wasserrecht, Länderbauordnungen
personelle und bauordnungsrechtliche Anforderungen / sachkundiger
Verantwortlicher
Anforderungen an ausführende Firmen und Personal, Bauherren und
Planer
Anforderungen an eine Asbestsanierung / Sanierungsmethoden / spezi-
elle Regelungen 
Arbeitsunfälle und Störfälle bei Asbestsanierungen
Vorsorge- und sicherheitstechnische Maßnahmen, Schutzausrüstung
(Praxiseinweisung)
Baustelleneinrichtung, Arbeitsgeräte / Abfallbehandlung und -transport
Regelungen zur Abfallvermeidung, -verwertung, -verbringung und -depo-
nierung
Reinigung, Messmethoden und Grenzwerte, Erfolgskontrolle 
schriftliche Abschlussprüfung 
Beurteilungsgrundlage für künstliche Mineralfasern
Probenahme und Analysemethoden von künstlichen Mineralfasern
Handlungsempfehlungen und Sanierungsnotwendigkeiten zu KMF-Pro-
dukten

Bei Fragen zu fachlichen Inhalten:
Dipl.-Geogr. Herbert Pfaff-Schley
Telefon: (+49) 69 / 82 99 377 - 0
E-Mail: info@umweltinstitut.de

Unsere Online-Anmeldung und weitere Details für
dieses Seminar finden finden Sie unter:
www.umweltinstitut.de/227

http://www.umweltinstitut.de/227
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ANMELDUNG
5Senden Sie uns das Formular oder ein formloses Anschreiben per E-Mail an mail@umweltinstitut.de, per FAX an (069) 82 34 93 oder
per Post. Alternativ können Sie sich direkt über unsere Webseite auf www.umweltinstitut.de/227 anmelden.

Offenbach: q 17.-21.06.2024  q 12.-16.08.2024  q 21.-25.10.2024 
q 18.-22.11.2024  q 09.-13.12.2024

Seminargebühr
1.790,00 € MwSt.-frei Gem. § 4 Nr. 21a)
bb) Umsatzsteuergesetz

Name:  
Vorname:  
Geburtsdatum:  Geburtsort:  

Anschrift: q Privatadresse | q Firmenadresse

Firma:  
Abteilung:  
Straße/Nr.:  
PLZ/Ort:  
Land:  
Telefon:  
Fax:  
E-Mail:  

(Hier bitte bei Möglichkeit die persönliche E-Mail-Adresse des Teilnehmers angeben.)

Bemerkung:  
 

Unterschrift:  Datum:  

Wie haben Sie von diesem Seminar erfahren: (z. B. Werbung in einer Fachzeitschrift, Weiterbildungserinnerung, Online-Werbung etc.)

 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmelde-
bestätigung und eine Rechnung. In der Gebühr enthalten
sind ausführliche Seminarunterlagen, Getränke und Pau-
sensnacks für Präsenzseminare sowie gegebenenfalls digi-

tale Freiabonnements in Form eines Newsletters/ePapers
zu thematisch passenden Fachzeitschriften (nachdem Sie
diesbezüglich  angefragt  wurden  und  eine  Zustimmung

erteilt haben). Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit
unseren AGBs (www.umweltinstitut.de/AGBs) und unserer
Datenschutzverordnung  (www.umweltinstitut.de/GDPR)
einverstanden.  -  Stand  11.04.2024
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Tätigkeiten mit Asbest sind nur mit strengen Auflagen bei Abbruch-,
Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten erlaubt. Um Gesundheits-
gefahren so gering wie möglich zu halten, sind speziell zugelassene
Geräte  zu  verwenden,  z.  B.  Absaugeinrichtungen  mit  geeigneten
Filtern. Damit wird eine saubere und schadstofffreie Luft während
der Arbeit gewährleistet. Sie sorgen für die Sicherheit des Arbeitsor-
tes und damit für die Gesundheit der dort Beschäftigten.

Aufgrund der hohen Gefährdung bei der Durchführung von Tätigkei-
ten im Sinne dieser TRGS müssen gem. TRGS 519, 2.16 die Beschäf-
tigten in der Lage sein, die Arbeiten sachgerecht und sicher durchzu-
führen  sowie  die  sicherheitstechnischen  Einrichtungen  richtig  zu
bedienen und zu überwachen.

Betriebe, die Tätigkeiten mit schwach gebundenen Asbestprodukten
durchführen, müssen über eine fachkundige Person verfügen, die
die  sicherheitstechnischen  Einrichtungen  regelmäßig  auf  ihren
betriebsbereiten und ordnungsgemäßen Zustand überprüft.

Ziele

Die  Seminarteilnehmer  werden  zur  befähigten  Person  (Geräte-
fachkundiger) für die sicherheitstechnische Prüfung der Arbeitsmittel
bei Tätigkeiten mit Asbest und anderen Schadstoffen ausgebildet.
Die  Mitarbeiter  sollen  persönlich  und fachlich  geeignet  sein  und
kleinere Wartungsarbeiten an technischen Geräten durchführen kön-
nen.

Zielgruppe

Mitarbeiter von Firmen, die Abbruch-, Sanierungs- und Instandhal-
tungsarbeiten an Asbest durchführen.

Inhalte

Aufgaben des Gerätefachkundigen
Asbest, Umgang mit künstlichen Mineralfasern
Arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen zum Umgang mit Geräten,
Schutzeinrichtungen und Körperschutzmitteln
Unterdruck, Luftaustausch, Luftaustauschgeräte, Filterwechsel
Personal- und Materialschleusen
Industriestaubsauger
Einrichten der Baustelle, Absturzsicherung, Gerüstbau
Atemschutz und Schutzkleidung

Ablaufplan

09:00 Arbeitsgeräte: Verwendung von Industriesaugern und
Hochleistungsvakuumsauggeräten
Prüfung und Wartung

11:15 Kaffepause

11:30 Persönliche Schutzausrüstung (mit Demonstration)

12:30 Mittagspause

13:30 Einweisung in die Praxis

15:30 Kaffepause

15:45 Einweisung in die Praxis (Fortsetzung)

17:15 Ende des Veranstaltungstages und Ausgabe der Zertifikate

Referenten

Jürgen  Kratzheller,  SES  Sanierungs-  und  Entsorgungssysteme
GmbH, Waldbrunn-Fussingen

Thomas Titzer,  SES Sanierungs-  und Entsorgungssysteme GmbH,
Waldbrunn-Fussingen

Seminargebühren

445,00 € zzgl. MwSt.

Unterrichtszeiten

09:00 - 15:00 Uhr
Eine Mittags- und zwei Kaffeepausen

Unsere Online-Anmeldung und weitere Details für
dieses Seminar finden finden Sie unter:
www.umweltinstitut.de/102

ASBEST-GERÄTEFACHKUNDEASBEST-GERÄTEFACHKUNDEASBEST-GERÄTEFACHKUNDEASBEST-GERÄTEFACHKUNDE
Ausbildung zur befähigten Person (Gerätefachkundiger) für die sicherheitstechnische PrüfungAusbildung zur befähigten Person (Gerätefachkundiger) für die sicherheitstechnische PrüfungAusbildung zur befähigten Person (Gerätefachkundiger) für die sicherheitstechnische PrüfungAusbildung zur befähigten Person (Gerätefachkundiger) für die sicherheitstechnische Prüfung
der Arbeitsmittel bei Tätigkeiten mit Asbest und anderen Schadstoffen gem. TRGS 519, 2.16 undder Arbeitsmittel bei Tätigkeiten mit Asbest und anderen Schadstoffen gem. TRGS 519, 2.16 undder Arbeitsmittel bei Tätigkeiten mit Asbest und anderen Schadstoffen gem. TRGS 519, 2.16 undder Arbeitsmittel bei Tätigkeiten mit Asbest und anderen Schadstoffen gem. TRGS 519, 2.16 und
TRGS 519, 5.3 (2) sowie Nachweis der praktischen Erfahrung bzw. der Gerätefachkunde für GSITRGS 519, 5.3 (2) sowie Nachweis der praktischen Erfahrung bzw. der Gerätefachkunde für GSITRGS 519, 5.3 (2) sowie Nachweis der praktischen Erfahrung bzw. der Gerätefachkunde für GSITRGS 519, 5.3 (2) sowie Nachweis der praktischen Erfahrung bzw. der Gerätefachkunde für GSI
(Gerätefachkundige für Sicherheitstechnik) gem. Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 4 GefStoffV(Gerätefachkundige für Sicherheitstechnik) gem. Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 4 GefStoffV(Gerätefachkundige für Sicherheitstechnik) gem. Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 4 GefStoffV(Gerätefachkundige für Sicherheitstechnik) gem. Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 4 GefStoffV

Buchen Sie den Lehrgang auch als  

INHOUSE-SCHULUNG
Sprechen Sie uns einfach direkt für  
ein personalisiertes Angebot an.

http://www.umweltinstitut.de/102
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Da Asbest nach wie vor gesundheitsgefährdend ist, müssen alle, die
mit diesem Mineral in Berührung kommen bzw. damit zu tun haben,
geschult  sein,  um  sich  selbst  nicht  in  Gefahr  zu  bringen.  Da
bestimmte Kenntnisse und Qualifikationen im Umgang mit Asbest
benötigt  werden,  sind  auch  gefahrenbegründende Tätigkeiten  für
Privatpersonen, wie z. B. Asbestsanierungen, verboten. Sie stellen
einen Straftatbestand im Umweltbereich dar (§§ 326, 328).

Für den Umgang mit Asbest und bei der Asbestabfallentsorgung ent-
halten die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) besondere
Schutzmaßnahmen.

Betriebe,  die  Abbruch-,  Sanierungs-  oder  Instandhaltungsarbeiten
durchführen  oder  asbesthaltige  Abfälle  beseitigen,  müssen  über
sachkundige Verantwortliche  sowie zusätzlich über sachkundige
Vertreter verfügen.

Daher  benötigt  man für  jegliche Arbeiten im Umgang mit  Asbest
einen Sachkundenachweis, der durch die erfolgreiche Teilnahme an
einem behördlich anerkannten Lehrgang erlangt werden kann. Der
Sachkundenachweis  bestätigt,  dass Kenntnisse über  einschlägige
Vorschriften und Bearbeitungsverfahren erworben wurden.

Bei Sanierungsarbeiten oder Arbeiten an schwach gebundenen
Asbestprodukten muss der Sachkundenachweis durch einen vier-
tägigen Lehrgang gem. Anlage 3 der TRGS 519 erworben werden.

Schwach gebundene Asbestprodukte fallen zum Beispiel an
bei Industrie-Demontagen
als Spritzasbest (Spritzputz) 
bei der Prüfung und der Demontage von Brandschutzklappen
als Asbestmassen für Kabelabschottungen 
als Asbestschnüre oder -ringe für Dichtungen 
als Brandschutz-Baumatten für Flächen und Kanäle
als Asbestmatten oder -platten (Isolier- / Dämmstoffe)

Inhalte

Das Mineral Asbest - Vorkommen, Eigenschaften, Ersatzstoffe
Gesundheitsgefahren und Berufskrankheiten durch Asbest
Erkennung, Verwendung und Bewertung von Asbestprodukten
Vorschriften und Regelungen für den Umgang mit Asbest: ChemG,
ChemVerbotsV, GefStoffV, TRGS 519, TRGS 521, GGVS, GbV, BImSchG,
Wasserrecht, Länder-Bauordnungen
Personelle und bauordnungsrechtliche Anforderungen, sachkundiger Ver-
antwortlicher
Anforderungen an ausführende Firmen und Personal, Bauherren und
Planer
Anforderungen an eine Asbestsanierung, Sanierungsmethoden, spezielle
Regelungen 
Arbeitsunfälle und Störfälle bei Asbestsanierungen
Vorsorge- und sicherheitstechnische Maßnahmen, Schutzausrüstung

(Praxiseinweisung)
Baustelleneinrichtung, Arbeitsgeräte, Abfallbehandlung und Abfall-
transport
Regelungen zur Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallverbringung
und Abfalldeponierung
Reinigung, Messmethoden und Grenzwerte, Erfolgskontrolle 
Schriftliche Abschlussprüfung
Prüfungsvoraussetzung: ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che in Wort und Schrift

Der  vorliegende  Lehrgang  nach  Anlage  3  schließt  die
Sachkunde nach Anlage 4 (Asbestzementprodukte) ein.

Referenten

Dr. Uwe Koop, IBUK GmbH, Marburg

Jörg Heller, Regierungspräsidium Gießen

Unterrichtszeiten

TRGS 519, Anlage 3
1.-3. Tag: 09:00 - 17:15 Uhr
4. Tag: 08:15 - 17:00 Uhr

Gerätefachkunde
09:00 - 15:00 Uhr
Täglich eine Mittags- und zwei Kaffeepausen

Seminargebühren

TRGS 519, Anlage 3 1.490,00 € MwSt.-frei
gem. § 4 Nr. 21a) bb)
Umsatzsteuergesetz

Nur Gerätefachkunde 445,00 € zzgl. MwSt.
Mit Zusatztag
Gerätefachkunde

1.690,00 € inkl. MwSt.

Unsere Online-Anmeldung und weitere Details für
dieses Seminar finden finden Sie unter:
www.umweltinstitut.de/101

ASBESTSANIERUNGASBESTSANIERUNGASBESTSANIERUNGASBESTSANIERUNG
Viertägiger staatlich anerkannter und bundesweit gültiger Sachkundelehrgang („großerViertägiger staatlich anerkannter und bundesweit gültiger Sachkundelehrgang („großerViertägiger staatlich anerkannter und bundesweit gültiger Sachkundelehrgang („großerViertägiger staatlich anerkannter und bundesweit gültiger Sachkundelehrgang („großer
Asbestschein“) nach TRGS 519, Anlage 3 plus Zusatztag (wahlweise): Ausbildung zumAsbestschein“) nach TRGS 519, Anlage 3 plus Zusatztag (wahlweise): Ausbildung zumAsbestschein“) nach TRGS 519, Anlage 3 plus Zusatztag (wahlweise): Ausbildung zumAsbestschein“) nach TRGS 519, Anlage 3 plus Zusatztag (wahlweise): Ausbildung zum
fachkundigen Umgang mit Geräten, Schutzeinrichtungen und Körperschutzmittelnfachkundigen Umgang mit Geräten, Schutzeinrichtungen und Körperschutzmittelnfachkundigen Umgang mit Geräten, Schutzeinrichtungen und Körperschutzmittelnfachkundigen Umgang mit Geräten, Schutzeinrichtungen und Körperschutzmitteln
(Gerätefachkunde)(Gerätefachkunde)(Gerätefachkunde)(Gerätefachkunde)

Buchen Sie den Lehrgang auch als  

INHOUSE-SCHULUNG
Sprechen Sie uns einfach direkt für  
ein personalisiertes Angebot an.

http://www.umweltinstitut.de/101

